
ZWISTUMDIE FRIST
Das von der Regierung geplante neue Standortentwicklungsgesetz fuhrt
zu heftigen Diskussionen. Es soll ausufernde Verfahren rund umneue
Großprojekte vermeiden, wird aber als rechtlich bedenklich kritisiert.
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Unendliche
Geschichten
Warum man sich das neue
Standortentwicklungsgesetz
wünschen muss.

In
Michael Endes  Die Unendli-

che Geschichte" breitet sich ra-

sant das Nichts aus, wenn der
Name der kindlichen Kaiserin in
Vergessenheit gerät. Auch in der
realen Welt kommt nichts Gutes

heraus, wenn Projekte aufgrund überlan-
ger Verfahren  ad acta" gelegt und aufge-
geben werden. Das schadet dem Wirt-
schaftsstandort Osterreich. Der Be-
schleunigungsvorschlag im Entwurf des
Standortentwicklungsgesetzes (StEntG),
ist daher zu begrüßen.

Es wäre jedoch nicht Osterreich, wenn
gegen diesen Vorschlag nicht sofort Be-
denken geäußert würden. Ein Verwal-
tungsverfahren nach rund 18 Monaten zu
beenden und nach Abschluss der mündli-
chen Verhandlung keinen neuen Tatsa-
chenvortrag oder Beweismittel zuzulas-
sen, kann nur verfassungs-, europa-, und
menschenrechtswidrig sein, oder?

Ein einfacher Blick in unterschiedliche
bereits bestehende Regelungen zeigt,
dass Derartiges üblich und europarechts-
konform ist. In Fusionskontrollverfah-
ren, die oft ebenfalls hochkomplexe Sach-
verhalte betreffen, gilt zum Beispiel bei
Verfahren vor der Europäischen Kom-
mission der Zusammenschluss nach Ab-
lauf von vier Monaten als genehmigt.
Dies führt nicht dazu, dass in Fusions-
kontrollverfahren auf Zeit gespielt
würde. Im Gegenteil bemühen sich die
beteiligten Unternehmen nach Kräften,
möglichen Bedenken bereits bei Antrag-
stellung entgegenzutreten oder diese je-
denfalls innerhalb der Entscheidungsfrist
auszuräumen.

Weiters kann auf Artikel 8 Abs 3 lit. b
der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 zu
Leitlinien für die transeuropäische Ener-
gieinfrastruktur für Zwecke der Verfah-
rensbeschleunigung verwiesen werden.

Auch dort ist vorgesehenen, dass eine na-

tionale Behörde anderen Behörden eine
Entscheidungsfrist setzen kann, bei de-
ren Ablauf ohne vorherige Erledigung
eine Zustimmungsfiktion eintritt.

Zudem sieht selbst die einschlägige
Richtlinie 2011/92/EU über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) in Artikel
2 (2) ausdrücklich vor, dass Mitglieds-

Staaten, wenn nötig, einzelne Projekte
von den Bestimmungen der Richtlinie
ausnehmen können.

Auch bei gemäß Vorschlag gestrafften
Verfahren können die Ziele der UVP-
Richtlinie weiterhin erreicht und eine
profunde Prüfung der Auswirkung eines
erfassten Projektes auf die Umwelt vorge-
nommenwerden. Die Zustimmungsfikti-
on tritt erst nach Ablauf einer einjährigen
Frist nach Kundmachung als standort-
relevantes Vorhaben ein. Im Ergebnis
wird die zuständige UVP-Behörde somit
jedenfalls deutlich mehr als zwölf Monate
Zeit für eine Prüfung und Bescheiderlas-
sung haben; mehr Zeit, als schon bisher
in § 7 UVP-Gesetz als Zielwert festge-
schrieben ist, was aber bisher in vielen
Verfahren keine adäquate Verfahrens-
dauer bewirkt hat. In diesem Zeitraum
sollte es beispielsweise Sachverständigen
möglich sein, einen ganzen Jahreszyklus
zu beobachten und darauf basierend ein
Gutachten zu erstellen.

Die ausreichende Beteiligung der Öf-
fentlichkeit, insbesondere von Personen
mit Parteistellung, bleibt ebenfalls ge-
währleistet. Eine mündliche Verhand-
lung ist nach wie vor abzuhalten. Die
Präklusion von Vorbringen nach einem
bestimmten Stichtag ist ein bewährtes
Mittel zur Verfahrensbeschleunigung im
Sinne des in Art. 6 der Europäischen
Menschenrechtskonvention vorgesehe-
nen Rechts auf ein zügiges Verfahren.

Im Hinblick auf die Judikatur zur un-

eingeschränkten Uberprüfbarkeit von
Entscheidungen durch ein Tribunal wird
im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu

überlegen sein, ob die vorgesehene Be-
schränkung der Beschwerde an ein Ver-
waltungsgericht auf die Lösung von
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeu-

tung nicht fallengelassen werden sollte.
Dasselbe gilt für den kategorischen Aus-
schluss einer mündlichen Verhandlung
im Rechtsmittelverfahren.

Abgesehen davon entspricht der Ent-
wurf unseres Erachtens den verfassungs-
und europarechtlichen Vorgaben und
würde für eine ausgewählte Anzahl von
standortpolitisch bedeutenden Vorhaben
die Möglichkeit eröffnen, Genehmi-
gungsverfahren rascher und effektiver
abzuwickeln, damit diese nicht als  Un-
endliche Geschichte" enden.
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Gesetz ohne Nutzen
Ob das neue Standortentwicklungs-
gesetz der Regierung Genehmigungs-
verfahren wirklich beschleunigen
wird, darf bezweifelt werden.

Formt
sich im Verlauf von

Umweltverfahren Wider-
stand in der Zivilgesell-
schaft, führt dies meist zu
ausufernden Verfahrens-
dauern. Nach demWunsch

der österreichischen Regierung soll ab
1. Jänner 2019 das neue Standortent-
wicklungsgesetz eine Beschleunigung
von Großverfahren bringen.  Standort-
relevante" Infrastrukturprojekte, bei-
spielsweise die dritte Piste am Flughafen
Schwechat oder der Lobautunnel, sollen
rascher genehmigt werden.

UmWeltorganisationen und die Grü-
nen laufen gegen die geplanten Änderun-
gen Sturm, doch die praktischen Folgen
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des neuen Gesetzes werden wohl über-
schaubar bleiben. Der Gesetzgeber hat
offenbar seine gesamte Hoffnung auf
Verfahrensbeschleunigung an zwei Ände-
rungen geknüpft: an die Einführung der
sogenannten  Genehmigungsfiktion"
durch Fristablauf und an den Entfall der
mündlichen Verhandlung vor dem Bun-
desverwaltungsgericht (BVwG).

Der Gesetzesentwurf bietet die Mög-
lichkeit, eine Verordnung zu beantragen,
dass das eingereichte Projekt im beson-
deren öffentlichen Interesse der Republik
Osterreich gelegen ist. Bis es zu einer sol-
chen Verordnung kommen kann, verge-
hen bis zu sechs Monate ab demUVP-An-
trag, danach wird der Antrag in der Re-
gierung wiederum bis zu sechs Monate
behandelt. Liegt dann endlich die Ver-
ordnung der Regierung vor, muss das
Umweltverträglichkeitsprüfimgsverfah-
ren (UVP-Verfahren) innerhalb eines
Jahres abgeschlossen sein, andernfalls
gilt das Vorhaben als genehmigt. Der da-
rüber binnen acht Wochen auszustellen-
de Bescheid kann dann binnen vier Wo-
chen beim BVwGbekämpft werden. Das
BVwGhat für seine Entscheidung drei
Monate Zeit und darf keine mündliche
Verhandlung abhalten. Daneben dürfen
nach Schluss der Verhandlung keine neu-

en Tatsachen und Beweismittel vorge-
bracht werden. Inklusive zweiter Instanz
vergehen also 21 bis 27 Monate bis zur
Genehmigung eines Projektes.

Ob der nunmehrige Gesetzesentwurf
zum Standortentwicklungskonzept eine
brauchbare Lösung zur Verfahrensbe-
schleunigung darstellt, bleibt daher zu
bezweifeln. Sinnvoller und mit Sicherheit
verfassungsrechtlich unbedenklich wäre
wohl die Einrichtung eines Sachverstän-
digenapparates beim BVwG gewesen.
Auch die ausschließliche Betrauung von
Einzelrichtern mit der Entscheidung in
UVP-Verfahren, wäre hilfreich.

Gesetzlich vorgegebene maximale Ver-
fahrensdauern gibt es bereits jetzt. Diese
liegen mit addiert zwölf Monaten deut-
lich unter der nunmehr geplanten Dauer
von addiert 21 bis 27 Monaten ab Einrei-

chung des Antrags. Bei den neuen
Höchstdauern ist überdies noch gar nicht
berücksichtigt, dass sich das BVwGin
UVP-Verfahren schon jetzt häufig nicht
an vorgegebene Entscheidungsfristen
hält. Es ist, auch wenn in Zukunft die
mündliche Verhandlung wegfallen soll,
eher unwahrscheinlich, dass sich das Ge-
richt künftig plötzlich an eine Frist von
drei Monaten halten wird.

Präklusion, also das Verbot des Vor-
bringens neuer Tatsachen und Beweise
nach Ende der Verhandlung, ist ebenfalls
nichts Neues. Die vom Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) hier vorgenommenen
Einschränkungen werden auch für das
neue Gesetz gelten. Und auch der Über-
gang der Entscheidungspflicht an das
BVwGbei Säumigkeit ist schon jetzt
Bestandteil des Rechtschutzsystems im
Verwaltungsrecht.

Außerdem stellt die nunmehr mögli-
che Verfahrensdauer von 18 bis 24 Mona-
ten in erster Instanz selbst bei massivem
Widerstand von NGOsdie absolute Aus-
nahme dar. Unvollständige Einreichun-
terlagen, regelmäßig einer der Haupt-
gründe für Verzögerungen, werden künf-
tig zu mehr Verbesserungsaufträgen mit
anschließender Zurückweisung des An-
suchens führen.

Die Annahme, es würde auch nur an-

nähernd gelingen, das Verfahren vor dem
BVwGauf drei Monate zu beschränken,
scheint, wie gesagt, alles andere als realis-
tisch. Die Verfahrensverkürzung soll
durch die Streichung der mündlichen
Verhandlung vor dem BVwGherbeige-
führt werden. Grund für die lange Ver-
fahrensdauer zweiter Instanz ist aber nur
selten das Erfordernis einer Verhand-
lung, sondern viel mehr die Einholung
von umfangreichen Gutachten und das
Fehlen eines eigenen Sachverständi-
genapparates beim BVwG. Ein Wegfall
der Verhandlungen ändert nichts daran,
dass Sachverständige fehlen. Die Folge
des Wegfalls der Verhandlungen wird
vielmehr nur sein, dass die Gutachten ins
Parteiengehör geschickt werden, um
dann weitere Gutachtensergänzungen
auszulösen.  
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ff Der Beschleunigungsvorschlag
der Regierung dient dazu, dass
Genehmigungsverfahren nicht als
Unendliche Geschichte' enden, ff
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